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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Kreistag 09.11.2018 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Bestellung einer Patientenfürsprecherin für psychisch kranke 
Menschen im Landkreis Göppingen 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Frau Martina Hermann wird mit Wirkung zum 01.12.2018 vom Kreistag für die Dauer 
von 4 Jahren zur ehrenamtlichen Patientenfürsprecherin für psychisch kranke 
Menschen im Landkreis Göppingen bestellt. 
    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Auf Grundlage der beiliegenden Konzeption „Patientenfürsprecher für psychisch 
kranke Menschen im Landkreis Göppingen“, die am 07.05.2013 vom 
Sozialausschuss beschlossen wurde (vgl. Anlage 1: SozA 2013/19) konnte am 
31.01.2014 als erster Patientenfürsprecher für psychisch kranke Menschen im 
Landkreis Göppingen Herr Dr. Gerhard Kolter vom Kreistag (KT2014/1) bestellt 
werden. Seine vierjährige Amtszeit endete zum 31.01.2018.  
 
Aufgrund des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes des Landes Baden-Württemberg, 
welches zum 01.01.2015 in Kraft trat, wurde am 24.11.2015 vom Sozialausschuss 
eine Konzeption „zur Umsetzung einer Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle (IBB-Stelle) im Landkreis Göppingen“ beschlossen (vgl. Anlage 2: 
SozA 2015/37).  
 
Hierin ist geregelt, dass sich die IBB-Stelle aus zwei Psychiatrieerfahrenen, zwei 
Angehörigen und aus zwei Personen mit Professionellem Hintergrund im 
psychiatrischen Versorgungssystem sowie dem bzw. der Patientenfürsprecher(in) 
zusammensetzt. Weiterhin ist dort geregelt, dass der bzw. die 
Patientenfürsprecher(in) auch unabhängig von der IBB-Stelle arbeiten kann. 
 
Für die Nachfolge von Herrn Dr. Kolter hat das Vorauswahlgremium am 10.09.2018 
aus vier BewerberInnen Frau Martina Hermann als die geeignetste Person 
ausgewählt. 
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Im Vorauswahlgremium waren vertreten: 
Frau Schiller (CDU-Fraktion), Herr Dr. Bernas (Fraktion Freie Wähler), Herr Dr. 
Grebner (SPD-Fraktion), Frau Bader (Fraktion GRÜNE), Herr Frey (FDP-Fraktion), 
Herr Aichele (Angehörigenvertreter), Herr Mader (Betroffenenvertreter), sowie Herr 
Dangelmayr und Frau Stern (jeweils Vertreter der Landkreisverwaltung). 
 
Frau Hermann ist Diplomverwaltungswirtin und war neben vielfältigem 
ehrenamtlichem Engagement unter anderem viele Jahre hauptberuflich als 
Altenhilfefachberaterin beim Kreissozialamt Göppingen sowie als Geschäftsführerin 
des Betreuungsvereins der Stiftung Altendank der Kreissparkasse Göppingen e.V. 
tätig. 
 
Frau Hermann wird sich in der Sitzung persönlich vorstellen. 
     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine.  
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die jährliche Fördersumme des Landes Baden-Württemberg pro IBB-Stelle (vgl. 
VwV-IBB vom 11.11.2015) beträgt maximal 14.500 €. 
 
Damit können die Kosten für die Aufwandsentschädigung des bzw. der 
Patientenfürsprecher(in) in Höhe von jährlich 2.400 € (12 Monate x 200 €) sowie die 
Kosten für die Aufwandsentschädigungen der übrigen sechs IBB-Stellen-Mitglieder 
von insgesamt jährlich 7.920 € (12 Monate x 110 € x 6) komplett refinanziert 
werden. Die restlichen Fördermittel stehen zur Refinanzierung von ggf. anfallenden 
weiteren Sachkosten zur Verfügung. 

    
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Menschen mit Behinderung      

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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